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42. Abgeordnete 
Katja Keul 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

In welcher Höhe hat die Bundesregierung im Jahr 
2017 sowie im ersten Halbjahr 2018 den Export 
von Waffen der Kategorie „Leichtwaffen“ (nach 
der Definition der Gemeinsamen Aktion der EU 
vom 12. Juli 2002) genehmigt, und welcher Ge-
samtwert entfiel in diesem Zeitraum jeweils auf 
die zehn Hauptempfängerländer? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 14. August 2018 

Es liegen noch keine endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2018 vor. 
Die derzeit vorliegenden Angaben können sich durch Fehlerkorrekturen 
oder Nachmeldungen noch verändern. 

Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive und verantwortungsvolle 
Rüstungsexportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüs-
tungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im 
Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbe-
ziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. 

Grundlage hierfür sind die rechtlichen Vorgaben des Gesetzes über die 
Kontrolle von Kriegswaffen (KrWaffKontrG), des Außenwirtschaftsge-
setzes (AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) sowie die 
„Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von 
Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ aus dem Jahr 2000, der 
„Gemeinsame Standpunkt des Rates der Europäischen Union vom 
8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der 
Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern“ und der Vertrag über 
den Waffenhandel („Arms Trade Treaty“). Die Beachtung der Men-
schenrechte im Empfängerland spielt bei der Entscheidungsfindung eine 
hervorgehobene Rolle. 

Maßgeblich für die Entscheidung über die Erteilung von Ausfuhrgeneh-
migungen für Kleine und Leichte Waffen sind zudem die im März 2015 
durch die Bundesregierung beschlossenen „Grundsätze der Bundesre-
gierung für die Ausfuhrgenehmigungspolitik von Kleinen und Leichten 
Waffen, dazugehöriger Munition und entsprechender Herstellungsaus-
rüstung für Drittländer“ (sog. „Kleinwaffengrundsätze“). 

Im Jahr 2017 wurden Genehmigungen für den Export von Leichtwaffen 
im Sinne der Gemeinsamen Aktion der EU vom 12. Juli 2002 im Ge-
samtwert von 43 030 940 Euro erteilt. Im ersten Halbjahr 2018 wurden 
Genehmigungen in einem Gesamtwert von 55 869 296 Euro erteilt. 

Aus den nachfolgenden Tabellen ergeben sich die Gesamtwerte für die 
in den angefragten Zeiträumen jeweils zehn wertmäßig größten Empfän-
gerstaaten: 
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Hauptempfänger 2017: 

  Land Wert in Euro 
1 Rumänien 39.250.000 
2 Irland 1.119.360 
3 Oman 890.000 
4 Portugal 676.512 
5 Indonesien 258.000 
6 Frankreich 256.133 
7 Kanada 193.800 
8 Singapur 162.535 
9 Vereinigtes Königreich 118.320 
10 Tschechische Republik 33.005 

Hauptempfänger erstes Halbjahr 2018: 

  Land Wert in Euro 
1 Litauen 36.810.164 
2 Rumänien 9.452.500 
3 Mexiko 8.616.168 
4 Frankreich 820.844 
5 Vereinigtes Königreich 118.320 
6 Niederlande 30.900 
7 Kanada 20.400 
8  –  – 
9  –  – 
10  –  – 
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43. Abgeordnete 
Katja Keul 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

In welcher Höhe hat die Bundesregierung im Jahr 
2017 sowie im ersten Halbjahr 2018 den Export 
von Waffen der Kategorie „Kleinwaffen“ (ein-
schließlich Kleinwaffenteile und -munition) ge-
nehmigt, und welcher Gesamtwert entfiel in die-
sem Zeitraum jeweils auf die zehn Hauptempfän-
gerländer? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 14. August 2018 

Es liegen noch keine endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2018 vor. 
Die derzeit vorliegenden Angaben können sich durch Fehlerkorrekturen 
oder Nachmeldungen noch verändern. 

Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive und verantwortungsvolle 
Rüstungsexportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüs-
tungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im 
Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbe-
ziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Grundlage hier-
für sind die rechtlichen Vorgaben des KrWaffKontrG, des AWG und der 
AWV sowie die „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den 
Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ aus dem Jahr 
2000, der „Gemeinsame Standpunkt des Rates der Europäischen Union 
vom 8. Dezember 2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle 
der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern“ und der Vertrag 
über den Waffenhandel („Arms Trade Treaty“). Die Beachtung der Men-
schenrechte im Empfängerland spielt bei der Entscheidungsfindung eine 
hervorgehobene Rolle. 

Maßgeblich für die Entscheidung über die Erteilung von Ausfuhrgeneh-
migungen für Kleine und Leichte Waffen sind zudem die im März 2015 
durch die Bundesregierung beschlossenen „Grundsätze der Bundesre-
gierung für die Ausfuhrgenehmigungspolitik von Kleinen und Leichten 
Waffen, dazugehöriger Munition und entsprechender Herstellungsaus-
rüstung für Drittländer“ (sog. „Kleinwaffengrundsätze“). 

„Kleinwaffen“ umfassen in der statistischen Erfassung durch die Bun-
desregierung vor dem Hintergrund der Definition der Gemeinsamen Ak-
tion der EU vom 12. Juli 2002 betreffend den Beitrag der Europäischen 
Union zur Bekämpfung der destabilisierenden Anhäufung von Klein-
waffen: Gewehre mit Kriegswaffenlisten-(KWL-)Nummer (halb- und 
vollautomatische Gewehre), Maschinenpistolen, Maschinengewehre, 
Flinten für militärische Zwecke, Waffen für hülsenlose Munition und 
Teile für diese Waffen. Nicht eingeschlossen sind sonstige Handfeuer-
waffen: Gewehre ohne KWL-Nummer, Revolver, Pistolen, Scharfschüt-
zengewehre, funktionsunfähige Waffen, Jagdgewehre, Sportpistolen 
und -revolver, Sportgewehre, halbautomatische Jagd- und Sportgewehre 
und sonstige Flinten. 

Als „Munition für Kleinwaffen“ wird bei der statistischen Auswertung 
jegliche Munition erfasst, die aufgrund ihrer technischen Merkmale 
(u. a. Kaliber und Geschossart) abstrakt dazu geeignet ist, aus Kleinwaf-
fen verschossen zu werden. Diese Munition findet teilweise auch Ver-
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wendung für die Jagd und das sportliche Schießen. Gegenstand der auf-
geführten Genehmigungen können daher auch Munitionslieferungen 
sein, die einer Verwendung für Jagd- und Sportzwecke dienen. 

Im Jahr 2017 wurden Genehmigungen für den Export von Kleinwaffen, 
Kleinwaffenteilen und -munition im Gesamtwert von 76 508 695 Euro 
erteilt. Im ersten Halbjahr 2018 wurden Genehmigungen in einem Ge-
samtwert von 16 647 354 Euro erteilt. 

Aus den nachfolgenden Tabellen ergeben sich die Gesamtwerte für die 
in den angefragten Zeiträumen jeweils zehn wertmäßig größten Empfän-
gerstaaten: 

Hauptempfänger 2017: 

  Land Wert in Euro 
1 Niederlande 12.239.840 
2 Frankreich 11.944.978 
3 Vereinigte Staaten 7.478.985 
4 Indien 6.803.612 
5 Tschechische Republik 4.937.545 
6 Australien 4.671.248 
7 Schweden 3.532.652 
8 Litauen 3.307.151 
9 Indonesien 3.266.461 
10 Vereinigtes Königreich 2.410.456 

Hauptempfänger erstes Halbjahr 2018: 

  Land Wert in Euro 
1 Frankreich 11.003.810 
2 Vereinigte Staaten 1.569.997 
3 Vereinigtes Königreich 1.016.246 
4 Kanada 837.702 
5 Niederlande 636.195 
6 Belgien 275.819 
7 Finnland 192.816 
8 Spanien 185.958 
9 Irland 184.840 
10 Japan 167.559 

  


